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Bebauungsplan-Vorentwurf Nr.: 01/013-Harkortstraße-

01.02.2018 ka 1i' 25119 

(Gebiet etwa zwischen der Graf-Adolf-Straße, dem Konrad Adenauer Platz, den Glei&en des 
Hauptbahnhofs, der Ellerstraße. dem Mintropplatz und der Harkortstraße -Stand vom 
18.01.2017-
Beteiligung gem.§4 Abs. 2 i.V.m. §245c BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

da der Bebauungsplanvorentwurf ( Hotels) keinen Bedarf an Betreuungsplätzen für U3 bzw. 03 

Kinder auslöst (keine Wohnbebauung), bestehen seitens des Jugendamtes keine Einwände zu 

diesem BV. 

Im Hinblick auf die noch unklare Situation bzgl. der Kita-Außenfläche (Eigentums/ Bewirt

schaftungsproblematik), bedanke ich mich für das planungsrechtliche Einbinden der Außen

spielfläche in den BPlan. 
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